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Adressaten :
die politischen Parteien
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete
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die interessierten Kreise

Änderung des Gentechnikgesetzes (Verlängerung des Moratoriums zum
Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen):
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 11. November 2020 das UVEK. namentlich das Bundesamt
für die Umwelt BAFU beauftragt, bei den Kantonen, den politischen Parteien, den ge-
samtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berggebiete, den
gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten Krei-
sen zur Änderung des Gentechnikgesetzes (Verlängerung des Moratoriums zum
Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen) ein Vernehmlassungs-
verfahren durchzuführen .

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 25. Februar 2021.

In der Schweiz gilt ein befristetes Verbot (Moratorium) für Bewilligungen für das in-
verkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) zu landwirtschaftli-
chen, gartenbaulichen oder waldwirtschaftlichen Zwecken. Dieses Verbot ist im Gen-
technikgesetz verankert (Art. 37a GTG; SR 814.91) und gilt aktuell bis am 31. De-
zember 2021. Ziel der Vorlage ist es, Artikel 37a GTG so anzupassen, dass das Mo-
ratorium für vier Jahre bis neu am 31. Dezember 2025 gilt. Das Moratorium bleibt in
seiner materiellen Tragweite aber unverändert. Die zusätzliche Zeit soll dazu genutzt
werden, offene Fragen im Vollzugsbereich zu beantworten und die Situation in der
EU bezüglich neuer gentechnischer Verfahren zu beobachten.

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse:
http ://www.admin . ch/ch/d/gg/pc/pendent . html .

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-
Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden:

SekretariatBodenundBiotechnologie@bafu . admin .ch

https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#UVEK
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Wir bitten Sie zudem, in Ihrer Stellungnahme eine Kontaktperson für allfällige Rück-
fragen anzugeben.

Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Dr. Anne Gabrielle Wüst
Saucy (Tel. 058 463 83 44) und Dr. Christoph Lüthi (Tel. 058 469 64 15) zur Verfü-
gung

Für Ihre wertvolle Mitarbeit danke ich Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grüssen

Simonetta Sommaruga
Bundespräsidentin
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